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+ ES o1bt heute, W as immer INan auch INag, keine Franzosen, keine Deut-
schen, keıine Spanıer, selbst keine Engländer mehr, 6S o1bt Ur och Europäer.Ile haben den oyleichen Geschmack, die gleichen Vorlieben, dıe gleichen Verhal-
tenswelsen.“ Was sıch WIe eıne Beschreibung der Modetendenzen un des :
bensstils VO uns Europäern Begınn des Z Jahrhunderts anhört, das o1bt elıne
Beobachtung wıeder, die bereıits der tranzösische Philosoph und Autklärer Jean-
Jacques KRousseau VOTr 250 Jahren nıederschrieb. In seiner Notız stellt aber
nıcht T: eıne Annäherung VO Lebensformen 1m Furopa des 18 Jahrhunderts
fest; verbindet mı1t dieser Beobachtung zugleich die Hoffnung, da{fß der Angleı-chung der Lebensstile un vesellschaftlichen Verhaltensmuster auch eıne wach-
sende polıtische Gemehnmnsamkeıt 1n Europa tolgt.

Mıt dieser polıtischen Erwartung steht KRousseau 1n der Zeıt der Aufklärungnıcht allein. Bereıts 1638, also zehn Jahre VOTr dem Westtälischen Friedensschluß
in Münster, hatte der Herzog VO Sully die Bıldung eıner Staatenkonföderation
1n Europa ALT: Überwindung der durch die Konfessionsspaltung nıcht ausgel6ö-
SUCH; 1aber erheblich begünstigten Kriegsbereitschaft zwıschen den Kegenten der
neuzeıtliıchen Territorialstaaten vorgeschlagen. uch der Plan des bb& de Saınt-
Pıerre, den dieser /13 1n seinem „ Iraktat VOIN ewıgen Frieden“ vorlegte, sah tür
die allernächste Zukunft die Bıldung eines europäıischen Staatenkongresses Z

Überwindung der Kriegsgefahr VOTL, dıie VON der polıtischen Spaltung Europas in
Territorialstaaten ausgıng.

och bekanntlich wurden die Erwartungen, die Jean-Jacques Rousseau un
seine Vorläufer in die JTragfähigkeit eiıner Angleichung VO Lebensstilen für die
Merstellung eıner politischen Gemeininschaft 1n Europa SETZICNH,; nıcht ertuüllt. Im
Gegenteıil: Miıt der Durchsetzung des Prinzıps der Volkssouveränität Seiztfe
schließlich 1m Gefolge der Französischen Revolution elıne Entwicklung 1ın Europae1In, die ber die Identiftikation der Bevölkerung als Staatsnatıon hıinaus eıner
natıonalistisch begründeten, teindlichen Abgrenzung der Staaten gegeneınanderund schließlich den Katastrophen des 720) Jahrhunderts tühren sollte.

Wer ın der Mıtte UHSCFEsS Jahrhunderts ach dem offensichtlichen Scheitern der
natiıonalistischen Abgrenzung der europäıischen Staaten gegeneinander wıeder
die bereits trüher tormulierte Idee eıner Einheit Europas anknüpfen wollte, der
mufßte tiefer un weıter ausgreıfen, als 1es eın Herzog VO Sully, eın bbe de
Saınt-Pierre der eın Jean-Jacques Rousseau 1ın iıhrer elt uch mufßte
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dıe Stelle eıner Hotffnung autf eın automatisches Zusammenwachsen uro-
Das durch eıne aAllmähliche Angleichung VO Lebenstormen oder Konsumstan-
dards, durch eın gemeınsames Schicksal WwW1e€e das eıner 1ufßeren Bedrohung oder
durch die Imperatıve ökonomischer Klugheıt anderes LLeLeCTN. der unbedingte
Wille triedlichen Zusammenleben, die moralische Einsıiıcht 1n die Unhinter-
gehbarkeıt der Freiheit un!: der sıttliıchen Würde jedes einzelnen Menschen und
dıe politische Anerkennung des demokratischen un soz1alen Rechtsstaats als des
allein normatıv verbindlichen Organısationsprinz1ps der Politik. Es 1ın der
lat diese Prinzıpien der Friedenspflıcht, der polıtiıschen Freiheit und Würde des
Individuums SOWIEe der demokratischen Rechtsstaatlichkeıit, die dıe politische
Ordnung des Nachkriegseuropa bestimmen sollten und dıe 1m Jahr 1949 auch ZUr

Gründung des EKuroparats und der anderen europäischen Organısationen ührten.
Wıe e1in geNaAUCFrEr Blick auft dıe Geschichte ze1gt, die ZuUur Errichtung der

europäischen Instıtutionen führte, ware die Neuausrichtung der Politik 1n F
LODA ach dem Ende der totalıtären Schreckensherrschaft und der Schrecken des
Krıeges dem Grundsatz des Friedens, der Freıiheıit un! Menschenwürde SOWI1e
der demokratischen Rechtsstaatlichkeit nıcht möglıch DCWECSCH hne eıne aktualı-
s1ıerende Aneıgnung der geistigen Quellen dieses Kontinents: (Gemeılnt sınd damıt
insbesondere das Erbe der klassıschen Antıke Griechenlands un: Roms, dem
dıie Ideen der Wıssenschaftt, der Philosophie un: eiınes normatıv verstandenen
Rechts zählen, aber auch dıe Tradıtionen, die sıch bıs heute W1€ 1m Judentum un
Christentum auf den lebendigen Gehalt der Bücher des Alten un: Neuen Testa-

beziehen. Aus eıner Vermittlung dieser beiden TIradıtionslinıen sınd 1m la-
teinıschsprachıgen Miıttelalter, 1n Humanısmus, Renaılissance und neuzeıtlicher
Aufklärung dıe geistigen Grundlagen eines 1n seıner kulturellen Identität eI-

wechselbar gepragten Europa hervorgegangen.
Aus eıner Rückbesinnung auf diese lange VOTLT der Bildung der Natıionalstaaten

bereıts tormulierten Identität Europas konnte der spateren Geschichte der
geistig-moralıischen Verwertungen, der natiıonalıstisch motıvlierten Feindschaften,
des rassıstisch begründeten Terrors und der totalıtären Vernichtung „der nde-
ren ach dem Ende des /weıten Weltkriegs auch eıne C politische Ordnung
1n EKuropa errichtet werden. Dieser Zusammenhang wırd nıcht NUL, aber 1n beson-
ers pragnanter Weıse, der ftundamentalen Raolle sichtbar, die der Europarat
den Menschenrechten VO seinen Anfängen bıs heute für eıne Neuausrıiıchtung
der europäıischen Staatenordnung 7zuerkannt hat Daher 111 ıch miıch zunächst
m1t der Stellung der Menschenrechte, mıt ıhrer völkerrechtlichen Grundlegung
un der Frage beschäftigen, weshalb WIFr 1n Zukunft eın europäisches Verfas-
sungsrecht brauchen, bevor ıch abschliefßfßend och urz auf Fragen der Kultur-
un!: Hochschulpolitik 1n Europa un: damıt autf Bragen; die unmıttelbar auch dıe
Landespolitık betreffen, eingehe.
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Europäische Konvention ZAUE Schutz der Menschenrechte

Die Gründungsmitglieder des Kuroparats legten Maı 1949 1n Art la der
Satzung des Europarats als dessen Aufgabe fest, „eıne CHNSCIC Verbindung Z7W1-
schen seınen Mitgliedern ZUuU Schutze und D: Förderung der Ideale und rund-
SatZe, dıe ıhr gemeınsames Erbe bılden, herzustellen“. Dabel zielten S1€, W1€ Ärt

ze1ıgt, iınsbesondere auf „den Schutz un: dıe Fortentwicklung der Menschen-
rechte un: Grundtreiheiten“ Diese Absıcht wurde ın der bereıts Novem-
ber 950 1m Rahmen des Europarats unterzeichneten „Europäischen Konvention
Z Schutze der Menschenrechte un Grundtfreiheiten“ (EMRK) konkretisiert.
Hierbei lehnte sıch die Europäische Menschenrechtskonvention iınhaltlıch die
„Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten Natıonen VO 10
Dezember 1948 A  9 dıe jedoch 1Ur deklamatorischen Charakter besitzt und der
1mM Unterschied 74808 Europäischen Konvention das Instrument eıner UÜberwa-
chung un: lediglich schwachen Durchsetzung der Einhaltung der Menschen-
rechte tehlt

In die Europäische Konvention wurden jedoch anders als iın der UN-Erklä-
LULLS NUr die SOZCNANNILEN klassıschen, „negatıven Menschenrechte“ 7Gr Schutz
des einzelnen VOT Übergriffen der Staatsgewalt aufgenommen ohl deshalb,
weıl 11UT be]l ıhnen ein gyee1gnNetes 5System ZUHT: Kontrolle der Durchsetzung ZUrTF

Verfügung stand; dıe „sozı1alen Grundrechte“ deklarıerte der Europarat spater 1n
seiner „SOzialcharta“, hne ıhnen jedoch denselben Durchsetzungsmechanismus
Z Seıite stellen W1€e den Menschenrechten der SErsSten Generation“

Nachdem die Konvention VO zehn Vertragspartnern ratıfiziert worden WAal,
Lrat S1e September 1953 1n Kraft Die Konvention errichtete Zzwel die Men-
schenrechte 1n den Unterzeichnerstaaten schützende Organe, nämlı:ch die FUuro-
paısche Kommıissıon für Menschenrechte“ un!: den „Europäischen Gerichtshof
tür Menschenrechte“, die beide S1t7 eım Europarat 1n Straßburg Saa Die
„Kommıissıon“ SOWIEe der „Gerichtshot“ SOmıIt nıcht als Urgane des Uuro-
Darats eingeführt worden (wıe das AdUus den Aufßenministern der Europaratsmıit-
olıeder bestehende „Mınıisterkomitee“, die „Parlamentarische Versammlung“
oder das „Generalsekretarıiat“), sondern als Urgane der besonderen Staatenge-
meıinschaft, nämlıch der durch Unterschrift die „Konvention“ und Ratıtfi-
katıon entstandenen Gemeinschaft VO Staaten AUS der Gruppe der Europarats-
miıtglieder.

Der Europarat un die VO ıhm durch die Europäische Menschenrechtskon-
vention veschaffene Staatengemeıinschaft Z Schutz der Menschenrechte bildet
seıther eine iınternatıonale Urganısatıon, die vemäals der klassıschen Völkerrechts-
lehre auf eiınem Vertrag zwischen Staaten beruht un die ach dem Grundsatz
der gleichberechtigten Nebenordnung organısıert 1St Ihr selbst kommt iınfolge-
dessen auch keinerle1 supranatıionale Stellung In der Vergangenheıit zeıgte sıch
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der völkerrechtliche Charakter des europäischen Systems für den Menschen-
rechtsschutz VOTI allem 7Wel Regelungen: FA eiınen daran, da{fß$ er 1ın ber-
einstiımmung mı1t dem tradıtionellen Völkerrecht natürlichen Einzelpersonen
verwehrt WAal, sıch ach Ausschöpfen aller innerstaatlichen Rechtsmuittel iın e1QE-
HGT Sache direkt den Europäischen Gerichtshof wenden (vgl bisherige Art

un: 48M
Dıies hatte S: Folge, da{fß Einzelpersonen, nıchtstaatliıchen Organısationen

der Vereinigungen VO Personen 11U der Weg eıner Beschwerde be1 der Men-
schenrechtskommuissıion verblieb. Idiese konnte annn den Fall VOT den Gerichts-
hof bringen. Zum anderen 1aber wurde die Zulässigkeıit eıner solchen Menschen-
rechtsbeschwerde eınen Unterzeichnerstaat och einmal VO der ausdrück-
ıch erklärten Bereitschaft eines beschuldigten Staats abhängig gvemacht, dıie
Zuständigkeit der Kommıissıon auch rechtlich nzuerkennen (vgl bisherigen Art
25 EMRK

Aus Gründen 1St die Europäische Konvention für den Schutz der Men-
schenrechte, W1€ S1Ce sıch ın den erstien 5Ü Jahren des Europarats praktısch entwık-
kelt hatte, VO Polıitikern, Jurısten un! der Offentlichkeit als das weltweıt beste
und meılsten entwickelte 5System der Menschenrechtsüberwachung bezeichnet
worden. Dieser orundsätzlıchen Anerkennung wiıdersprachen auch dıe Kritiker
dieses Systems nıcht, dıe se1ine langen Verhandlungszeiten, seıne geringe
Effizienz, aber auch seıne rechtlichen Mängel herausgestellt hatten. 1ine ogrund-
legende polıtische Schwäche zeıgte sıch nämlıch be1 massıven Menschen-
rechtsverletzungen, S1e durch geplantes Regierungshandeln begangen WUTI-

den
Dies belegen 1n der Vergangenheıt die Fälle VO Griechenland, Zypern un

Nordirland der heute das Beispiel der Turke]. Hıerzu stellte der AaUuUsSs ÖOsterreich
stammende Jurıst un:! in Fragen des Schutzes der Menschenrechte durch den
Europarat un die Vereinten Natıonen iınternatıonal ausgewlesene Experte Felix
Ermacora bereıts 1993 fest

„Dıie Europäische Konvention 1st tür den menschenrechtlichen Alltag iın einer reiheitlich-demokra-
tischen Rechtsordnung geschafften. S1e versagt aber 1m Falle systematıscher und massıver kontinuler-
lıcher Menschenrechtsverletzungen, be1 denen ur eiıne Systemänderung Abhilte schaffen könnte“
86)

Der VO Ermacora angesprochene Mangel der Europäischen Konvention 1St
die Folge ıhres völkerrechtlichen Charakters. Aus ıhm tolgt, da{ß dıe europäische
Sıcherung der Menschenrechte eıne entschieden souveränıtätsschonende Struktur
besitzt un! darauf verzichtet, dem Europäischen Gerichtshof supranatıonale aa
ständigkeıten der Zwangsbefugnisse gESTALLEN. Dıie auf der Ebene der Vereıin-
ten Natıonen geführte Dıskussion ber dıe Einführung eıner ınternationalen
Strafgerichtsbarkeit 1m Fall schwerster Menschenrechtsverletzungen durch RE
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xjerungen wırd möglıcherweise auch 1mM Blick auf das europädıische Gericht nde-
ach sıch zıehen. uch die Antı-Folter-Konvention zeıgt ertreuliche Fol-

gCH tür eıne gestiegene Etfftizienz des europäıischen 5Systems der Sıcherung der
Menschenrechte.

Schließlich 1St och auf eıne zentrale Neuerung 1m 5System der Menschen-
rechtssicherung selbst hınzuweisen: So haben dıe Miıtglieder der Europäischen
Menschenrechtskonvention 1n einer wichtigen Hınsıcht das europäıische 5System
verändert, ohne da{fß dadurch jedoch der orundsätzliche Mangel des europäıischen
Menschenrechtsschutzes, VO dem Ermacora spricht, aufgehoben ware. Mıt der
Annahme des 11 Zusatzprotokolls, das ErStE November 1998 1ın Kraft €e-
ten 1St, wurde 7AURE Stratfung der Verfahren IT} Strafßburg nıcht 11UTr die Eıinrichtung
der „Menschenrechtskommuission“ gestrichen, wobel deren Aufgaben dem „Ge
richtshof“ übertragen sınd, sondern er iSt: Jjetzt auch eıne Klage VO Einzelperso-
LCH beım Gericht zulässıg. Mıt dieser Jüngsten Retorm des europäischen 5Systems
zZzu Schutz der Menschenrechte 1sSt eın entscheidender Schritt innerhalb des Rah-
I1M1EMNS des Völkerrechts 1n die Rıchtung eıner Anerkennung der Eınzelpersonen
als Völkerrechtssubjekte

Eın gesamteuropäısches Verfassungsrecht
Diese Retormmaßnahme wiırft jedoch weıtere Fragen auft Sıe 1St verstehen als
Ausdruck eıner Rechtsentwicklung, die WIr heute auf vielen Gebieten teststellen
können. S1e läuft darauft hınaus, die VO klassıschen Völkerrecht selmt Jean Bodıin
und Hugo Grotius unbefragt VOFauUSgESECELIZLE und anerkannte Souveränıtät der
Staaten als der Völkerrechtssubjekte relatıvieren und Schritt für Schritt eINZU-
schränken.

Diese aUs vorwıegend pragmatıschen Gründen eingetretene Entwickluhg 1mM
internationalen Recht provozıert jedoch die rage, ob 6S nıcht längst der Zeıt
Ist, ein europäısches Verfassungsrecht beschließen, das, 6S MIT den Worten
der Rechtsphilosophie VO Immanuel Kant 9 au dem vereinıgten Wl -
len  C aller Bürgerinnen un Buüurger der Europarat bzw. An der Menschen-
rechtskonvention beteiligten demokratischen Staaten hervorgeht un:! dessen
Kern sıch aut die Sıcherung der individuellen und polıtischen Grundrechte be-
zıehen sollte. Eın solcher Schritt würde die Sıcherung der Menschenrechte iın
Europa VO den Ambivalenzen befreien, die WIr der Europäischen Menschen-
rechtskonvention ıhrer unbestreitbaren Verdienste aufgrund ıhrer völker-
rechtlichen Konstruktion und das heifßt aufgrund des 1m Völkerrecht vorgesehe-
1en Schutzes der Einzelstaaten teststellen mussen.

Eın gesamteuropälsches Verfassungsrecht hätte dagegen den unschätzbaren
Vorteıl, eiıne supranatıonale Rechtssicherheit vewährleisten; diese könnte 1m
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Z weıtel auch 1m Fall der VO  F Ermacora und anderen testgestellten systematischen
Menschenrechtsverletzungen durch die offizielle Polıitik in eınem der Mitglieds-
TAaten eher ZUr!r Geltung gebracht werden, als 1es eın völkerrechtliches Statut le1-
STCeN kann, das sıch all dıe Idee der Staatssouveränıtät bindet. In eıner zukünftigen
europäıischen Verfassung muüfsten lautet meın Vorschlag auch die vee1gneten
rechtlichen un!: politischen Instrumente D7 Durchsetzung der Menschenrechte
1m Fall ıhrer Verletzung durch elnes der Mitgliedsstaaten verankert werden.

Di1e Implementierung der Menschenrechte iın die politischen Verfassungen und
iıhre Anerkennung als Grundrechte markiert ın der Geschichte der Staaten den
Übergang 7A80 demokratischen Rechtsstaat. Mıt der verfassungsmälßıgen (z3arantıe
der Menschenrechte kam in der politischen Geschichte ZATETST. Nordamerikas,
spater auch EKuropas un schliefßlich auch aller anderen Kontinente eıne Entwick-
lung Z einem wichtigen, aber, W1€ sıch heute ze1gt, 11UT vorläutigen Abschlufß

Die Antänge dieser Entwicklung lıegen 1ın der Moralphilosophie be1 Platon
un!: Aristoteles, in den Rechtslehren der stoıschen Philosophie un: 1n der bıblı-
schen ede VO der Gleichheit und Eınzigartigkeit der Menschen als Geschöpte
un: Partner (sottes. Die AUS diesen geistig-moralischen Quellen fießenden Ideen
der Würde un! des nıcht 7E 0RO Disposıtion stehenden Rechts elınes jeden Menschen
auf se1ıne körperliche und veistige Unversehrtheit und Freiheit wurden in den
modernen Verfassungen JT Grundlage auch des Rechts der Staaten. och dieser
Vorgang der Implementierung der Menschenrechte 1Ns moderne Verfassungsrecht
bleibt rechtsphilosophisch, und das heilßt gCHAaAUCLL. rechtsnormatıv betrachtet eın
bıslang unvollendetes Projekt. Denn entsprechend der VO den Menschenrechten
selbst reklamierten unıversalen Geltung mMuUu gefordert werden, da{f ıhnen nıcht
1L1UT eıne Implementierung iın einzelne Staatsverfassungen, sondern auch eıne welt-
weıte Anerkennung als Kernbestand eınes überstaatlıchen Verfassungsrechts
kommen mufß, begleitet VO den entsprechenden Strukturen der Rechtsdurchset-
ZUN$. Aus dem philosophisch-ethisch, rel1g1Ös W1€ rechtsnormatıv gleichermaßen
begründbaren allgemeinen un!: uneingeschränkten Geltungsanspruch der Men-
schenrechte 1ST daher das rechtsphilosophische Postulat ableıtbar, da{ß die Men-
schenrechtssicherung grundlegender 'e1] eınes „Weltbürgerrechts“ werden MU

Absıcherung der Menschenrechte durch eın Weltbürgerrecht
Kant gebraucht 1ın seıner Rechtsphilosophie erstmals diesen Termıinus eines Welt-
bürgerrechts, aut dıe Notwendigkeıt eıner Erganzung des überlieferten Völ-
kerrechts un: des Staatsrechts hınzuweılsen. Allerdings schränkt den Geltungs-
bereich unnötıgerweıse auf ein allgemeınes Recht auf Gastfreundschaft (Hospita-
lıtät) zwıschen Menschen verschiıedener Nationalıtät ein. och verade ach den
Erfahrungen des Jahrhunderts mMuUu dıe Warnung der politischen Philosophın
186



Plädoyer für eiInNe europäische Verfassung

Hannah Arendt beachtet werden. S1e hatte 1m Blick autf die Verletzung der Men-
schenrechte durch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft un: als Folge VO

Krıeg und Vertreibung darauf hıngewlesen, da{fß dıe 11UTr proklamıerten Menschen-
rechte ebenso W1e€e die L1UTr VOIIN Recht der Einzelstaaten ratıfi1zierten Menschen-
rechte immer 1n der Getahr stehen, aufgrund der staatlıch vertafßten Politik e1n-
zelner Regierungen mı1t Füßlßen Z werden. Daher 1sSt die Forderung
rechtsphilosophisch wohlbegründet, die Menschenrechte weltbürgerrechtlich
und nıcht IDEOME völkerrechtlich der staatsrechtlich abzusichern.

Der Vorschlag elnes gegenüber Kants Rechtsphilosophie 1n seıner Zuständig-
elıt erweıterten Weltbürgerrechts hätte somıt dıe Aufgabe erfüllen, dıie bereıts
1n der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Natıonen un
der Europäischen Menschenrechtskonvention reklamierten Grundrechte als
grundlegenden eıl eınes supranatıonalen Rechts gegenüber der Politik der Eın-
zelstaaten etffektiv durchzusetzen. In diese Richtung weılsen auch dıe Überlegun-
SCH auf der Ebene der Vereinten Natıonen YAR Bıldung eiıner Weltstrafgerichtsbar-
elt für schwerste Menschenrechtsverletzungen.

Sowelt ıch diese Diskussion jedoch überschauen kann, sınd die 1er bislang VOTI-

yesehenen Vertahren deutlich epragt VO der konstitutionellen Schwäche der
Vereinten Natıonen. Sıe besteht darın, dıe VO der „Charta der Vereinten Na-
tionen“ testgeschriebene Souveränıtät der Staaten un das he1iflst dıe Konstruk-
t10nN des Völkerrechts gebunden se1n. Meın Vorschlag eınes olobal geltenden
Weltbürgerrechts welst ber dıe völkerrechtliche Konstruktion der Vereinten Na-
tıonen, W1€ S1e ın der „Charta“ vorgesehen 1St, hınaus. Die Errichtung elınes Welt-
bürgerrechts, das mıiıt Argumenten AUS Kants Rechtsphilosophie ordern 1St,
hätte beispielsweise 1n Fiällen W1€ den gegenwaärtıg dıe iınternatıonale Polıitik stark
beschäftigenden schweren Menschenrechtsverletzungen 1m KOs0Oovo (wıe (5en8:
ZId; „ethnic cleansıng“ Massenvertreibungen der eıgenen Staatsbürger,
Vergewaltigungen und Morde 1mM Namen eines Staatswesens) einen politisch WI1€
rechtlich unschätzbaren Vorteıl.

ST eın Weltbürgerrecht un: dıe durch 6S errichteten ylobalen Rechtsinstitu-
tionen waren 1n der Kage, eiınem relatıv trühen Zeitpunkt un MmMIt der nötıgen
Rechtssicherheıit auUSgESTALLEL, geordnete Überprüfungs-, Prozef- und, talls nöt1g,
auch internatıional iımplementierte nterventionsverfahren 1n Gang SECrE7Zen
Diese waren effektiver, weıl schneller, aber auch unabhängıger VON natıonalstaat-
lıchen Einzelinteressen als dıe gegenwärtıge internatıionale Interventionspolıitık,
die entweder durch eınen langsam arbeitenden Sicherheitsrat der auf den
Weg gebracht oder aber ach Mafißgabe der partıkularen Interessen der OIrt VCI-

Regierungen überhaupt nıcht auf den Weg gebracht wırd Hierfür oxibt Cr

unzählıge Beispiele.
och 1St rechtlich betrachtet die 1er entscheidende rage nıcht dıe der Etfizi-

CHZ; obwohl ıhr aUus der Sıcht der VO  - Menschenrechtsverletzungen Betroffenen
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der Bedrohten höchste Priorität zukommt. Rechtssystematisch 1St vielmehr eNt-

scheidend, da{ß eın ylobales Weltbürger- der Weltverfassungsrecht nıcht den
Charakter eıner Ad-hoc-Mafßnahme, eıner Einzelaktıon also, besıitzt. Es ware
mı1t treı VO jedem Verdacht, das nNnstrument eıner einseıt1igen Parteinahme der
Interessenspolitik der beteiligten Staaten se1n, dıe WIT, W1€ dıe Erfahrung ze1gt,
schwer zwıngen können, ohne Eıgeninteresse tätıg werden.

Eın solches Weltbürger- der Weltverfassungsrecht, das als suprastaatliches
Recht 1n Fällen VO Menschenrechtsfragen eıne effektive Sicherungsfunktion
ertüllen hat, 1St heute jedoch nıcht anders vorstellbar als ın orm VO regionalen
oder kontinentalen Menschenrechtskonventionen, die weltweıt abgestimmt WelI-

den mussen. In dieser Richtung sollte sıch daher auch die Europäische Menschen-
rechtskonvention des Kuroparats weıterentwickeln: nämlich eıner Verfassung
der europäischen Länder, die 1n ıhrem Kern dıe rechtliche Anerkennung un: 1N-
stitutionell geregelte Sıcherung der Menschenrechte in diesem Kontinent enthält.

S1e könnte 1m Blick auf die VO MI1r erinnerte Thematık eıner AUS unterschiedli-
chen Gründen (philosophisch-ethischen, relıg1ösen un!: rechtsnormatıven (jrün-
den) tordernden weltweıten Geltung un! rechtlichen Implementierung der
Menschenrechte als Grundrechte der politischen Rechtsordnungen eıne beson-
ere un!: unverzichtbare Aufgabe übernehmen. S1e oründet darın, da{ß dıe allge-
meınen Grundsätze der Menschenrechte VOT dem Hintergrund eiıner beson-
deren kulturellen TIradıtion gelesen un! ausgelegt werden mussen. Diese Aufgabe
könnte eıne Europäische Menschenrechtskonvention als eı e1lNes supranatıona-
len, letztlich nıcht anders als olobal denkenden Weltbürgerrechts für den 9CO-
politischen Raum Europa übernehmen. Be1l eıner Prüfung der politischen Realı-
sıerungsbedingungen tür diesen Plan könnte CS sıch aber erweısen, da{ß der Uuro-

MmMI1t seinem völkerrechtlichen Instrumentarıum tür diese Aufgabe derzeıt
och nıcht ZeWAPPNEL 1St In diesem Fall un iıch meıne, diese Sıtuation
liegt derzeıt VOT sollte die Europäische Unıion aktıv werden un: die Aufgabe
übernehmen, eıne europäıische Verfassung auszuarbeıten.

ıne europäische Verfassung hätte sOomıt dıie Autzabe, die grundlegenden rel-
heitsrechte der Menschen iın Kuropa rechtswıirksam sıchern. Als Bestandteile
eıner europäıischen Vertassung 4n den Menschenrechten un Grundfreiheiten
eın weılt wırksamerer Schutz zuteıl werden, als 1eSs bısher durch die Europäische
Menschenrechtskonvention un: durch den Vertrag ber dıe Europäische Unıion
geschieht. In diesen Dokumenten 1St der Gehalt der Rechtsgewährleistung nam-
ıch 1L1UT sehr allgemeın umrıssen. Es kommt hinzu, da{fß iın dem Umtftang, 1n dem
diıe Europäische Union staatlıche Autfgaben übernımmt, dıie Menschenrechte als
primäre Schutzrechte auch gegenüber der Europäischen Unıion sıchern sınd
und der rechtsstaatliche Gedanke eıner wırksamen Machtbegrenzung der Staats-
vewalt auch autf dieser Ebene institutionalıisiert werden mMuUu eıtere Aufgaben
eıner europäischen Verftassungsordnung sehe IC iın der konstitutionellen Zuord-
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NUNg un Begrenzung der Zuständigkeiten der Urgane der Europäischen Unıion
gegeneinander W1€ gegenüber den einzelstaatlıchen Instiıtutionen un: Gewalten.
I1Iem Europarat kommt iuntier diıesen Umständen dıe wiıchtige Aufgabe Z auch
diejenıgen Länder für eınen Beıtrıtt eıner europäischen Verfassung vorzuberei-
tCH; dıie nıcht (oder bıslang och nıcht) Mitglied der Europäischen Unıion sind
IDdies oılt iınsbesondere für die Staaten Mittel- un!: Osteuropas.

Kultur- un! Hochschulpolitik in Europa

ine zukünftige polıtische truktur EKuropas, die, W1€e aufgezeligt, autf eıner die
Menschenrechte sıchernden europäıischen Verfassung autbauen sollte, wırd ohne
7Zweıtel die VO tradıtionellen Völkerrecht vorausgesetzte un!: gyestutzte interna-
tionale Ordnung VO 1in iıhrer Souveränıtät nıcht der 1Ur unwesentlich einge-
schränkten Natıionalstaaten nachhaltig veräiändern. Aus sOouveranen Eınzelstaaten,
dıe sıch 1in eıner AaUS völkerrechtlich ındenden Vertragen hervorgegangenen inter-
natıonalen Staatengemeinschaft verbünden, werden 1m Zug der geforderten Ver-
anderungen Bundesstaaten eınes europäıischen Vertfassungsstaats. Bereıts heute 1St
die ede VO eıner ungeteilten Souveränıtät der europäıischen Staaten iınnerhalb
der Europäischen Unıion tiktional. Europa als PaNZCS, zumındest aber die Staaten
der Unıion, befindet sıch 1 Übergang“: zwıschen dem alten Politik-Modell des

Jahrhunderts, den überlieferten Natıonalstaaten eınerseıts un: einer
orm VO „Kontinentalstaatlichkeit“ andererseıts. Die für den Übergang typısche
Sıtuation VO pragmatıschen Zwischenlösungen 1sSt AUS rechtsnormativen WwW1e de-
mokratietheoretischen Gründen jedoch durch eınen entschiedenen Schritt hın
eıner europäischen Verfassung weıterzuentwickeln.

Für die Dauerhaftigkeit des Gelingens eiıner europäischen Verfassungskonstitu-
tion 1St CS allerdings notwendig, da{ß dıe Bevölkerungen 1n Europa die S1Ce ünter—
einander verbindende Idee der Menschen- un Bürgerrechte 1m Licht eıner SC*
meınsamen Überlieferung un: eıner vewiß nıcht 1ın allen Aspekten, aber 1ın
sentlichen Grundzügen geteilten Kultur lesen imstande sind (senau ET sınd
aber die Einriıchtungen der schulıischen- un: außerschulischen Bıldung, dıe
Hochschulen und Unı1iversıitäten gefragt: hne S1€E wırd dıe Aneı1gnung der kultu-
rellen Überlieferung, die Erschliefsung der vyemeınsamen geistigen Grundlagen
und die für eine demokratische Gesellschaft notwendıge Toleranz 1m Umgang
mı1t den unterschiedlichen TIradıtıonen nıcht gelingen. Selt der Zeıt der oriecht-
schen Stadtstaaten 1n der Antıke sıeht sıch aber Europa mıiıt der Herausforderung
konfrontiert, dıe Einheit seiner Kultur AaUsSs der überzeugenden Integration der
Vıielheit VO Sprachen, kulturellen TIradıtionen un: veistigen Strömungen
NEU herzustellen.

Dıiıes stellt auch die Politik der Bundesländer 1n der Bundesrepublık Deutsch-
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and VOIL eine entscheidende europäıische Herausforderung. Ich sehe dıe Heraustfor-
derung anderem darın, 1m Rahmen der verfassungsrechtlichen Zuständigkeit
der Länder für dıe Fragen der Bildungspolitik, der Kultur un der Uniıiversıitäten
entschieden eıgene europapolitische Akzente serizen und 1er nıcht autf Brüssel

warten Die Bundesländer sollten die Handlungsmöglichkeiten sowohl inner-
halb des Europarats als auch der Europäischen Unıion NULZCNH, dıie Erschließung
der kulturellen Überlieferung un: der Weitergabe VO Bıldung un Wıssen dıe
nächsten Generatıiıonen aUus eıner entschieden postnationalen, SCHNAUCHK. eıner CUrT'

päıschen Perspektive heraus zugänglıch machen. Dieser Absıcht würde be1i-
spielsweiıse die flächendeckende Einführung VO Europaschulen dıenen.

Gleiches verspreche iıch MIr VO eıner europäıischen Inıtiatıve, dıe V© den
Bundesländern ausgehen mü{fßte mıiıt dem Zael, zahlreichen, ausgewählten (D
ten dieses Kontinents Europa-Universıitäten ogründen, b7zw. bestehende EUmni-
versıtäten 1MmM Blick auft eın europaweıt abgestimmtes Curriculum reformieren.
YSt 1es wırd eın „europäisches Studium“ un: eiıne AaUS allen europäıischen Iän-
ern kommende Studenten- un: Professorenschatt gESTALLEN. 1ne solche politı-
sche Ma{fßnahme würde recht betrachtet 11UT das wıederherstellen, W aS bereıts 1m
13 Jahrhundert Realıtät W Al. Die ersten Unıiversıiıtäten 1n Bologna, Parıs und (Ox-
tord SOWIE der selbstverständliche Austausch VO Personen un Meınungen Z7W1-
schen ıhnen belegen, da{ß$ dıe Unıiversıität eıne allgemeın geteilte europäische Kul-
LUr repräsentiert. Die Unıiversität WT bereıits dieser eıt eın Ort VO treıer
ede un: Wettstreıt der Ideen, VO Forschung un: Ausbildung un ULS ın iıhren
Antängen au beı; eın Bewußfltsein der kulturellen Gemeinsamkeıit 1n Europa
enttalten, gerade nıcht durch eıne VO ben verordnete Konformiutät, sondern 1m
Wettstreıt UTl die besseren Argumente. Nur eıne entschiedene, europäıisch C”
richtete Reform der Hochschulen wırd dıe Unı1iversıitäten 1m Europa ach dem
Ende der Nationalstaaten 1ın diese Auftgabe wieder einsetzen können.
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